
8.1.1 Beurkundungsgesetz 

Vom 28.08.1969 (BGBl. I S. 1513), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2010 

(BGBl. I S.2255) 

Erster Abschnitt   Allgemeine Vorschriften  

§ 3   Verbot der Mitwirkung als Notar 

(1) Ein Notar soll an einer Beurkundung nicht mitwirken, wenn es sich handelt um 

(...) 

4.Angelegenheiten einer Person, mit der sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden 

oder mit der er gemeinsame Geschäftsräume hat, 

(...) 

6. Angelegenheiten einer Person, deren vertretungsberechtigtem Organ der Notar oder eine Person im 

Sinne der Nummer 4 angehört, 

(...) 

(2) Handelt es sich um eine Angelegenheit mehrerer Personen und ist der Notar früher in dieser 

Angelegenheit als gesetzlicher Vertreter oder Bevollmächtigter tätig gewesen oder ist er für eine dieser 

Personen in anderer Sache als Bevollmächtigter tätig, so soll er vor der Beurkundung darauf hinweisen 

und fragen, ob er die Beurkundung gleichwohl vornehmen soll. In der Urkunde soll er vermerken, daß 

dies geschehen ist.  

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn es sich handelt um  

(...) 

3. Angelegenheiten einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Religions- oder 

Weltanschauungsgemeinschaft oder einer als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten 

Teilorganisation einer solchen Gemeinschaft, deren Organ der Notar angehört.  

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist Absatz 1 Nr. 6 nicht anwendbar. 

(...) 

 


